
Auszug aus dem  
Hygiene- und Schutzkonzept zur Feier von öffentlichen 

Gottesdiensten  
in Heilig Geist Lemwerder und der Marienkapelle Berne 

 
An der Kirche 1, 27809 Lemwerder 

0421 / 670019 

• In der Heilig Geist Kirche in Lemwerder finden wieder ab dem 
07. Mai 2020 öffentliche Gottesdienste an Sonn- und 
Feiertagen und an Werktagen statt.  

• Die Vorabendmessen  am 1. Samstag im Monat in Berne müssen leider bis 
auf weiteres ausfallen, da hier die Hygienevorschriften nicht umgesetzt 
werden können. 

• Personen mit offensichtlichen Atemwegserkrankungen und / oder  
grippeähnlichen Symptomen werden zu den Gottesdiensten nicht zu 
gelassen. 
 

• Der Zugang zu den Gottesdiensten ist begrenzt. Die Zahl der maximal 
belegbaren Plätze beträgt in unserer Kirche 38 Gottesdienstbesucher. 
Die Plätze die belegt werden können sind auf den Fußbänken mit weißem 
Klebeband markiert. Familien und Personen aus einem gemeinsamen 
Hausstand werden nicht getrennt, soweit dieses organisatorisch möglich 
ist. 
 
Die Gottesdienstbesucher und die Gemeindemitglieder werden gebeten, sich 
auf alle Gottesdienstangebote zu verteilen Donnerstag 8:30 Uhr, Sonntag 
11.00 Uhr. 
 

• Die Marienkapelle Berne bleibt geschlossen 

• Bitte beim Betreten und Verlassen der Kirche die Abstandsregeln einhalten 
und den Markierungen auf dem Fußboden folgen. 

• Das Tragen einer Mund- Nase- Bedeckung wird empfohlen. 

• Die Plätze beim Kommen von vorn (Altarraum) nach hinten belegen und beim 
Verlassen von hinten (Taufbecken) nach vorn.  

• Gespräche unter den Gottesdienstbesuchern sollten nach Möglichkeit nur auf 
dem Platz vor der Kirche, unter Einhaltung der Abstandsregeln, erfolgen. 

• Im Eingangsbereich vor dem großen Kreuz steht ein Tisch mit 
Hygienespender mit Handdesinfektionsmittel. Das Reinigen der Hände ist von 
jedem Kirchenbesucher direkt und sofort vorzunehmen.  

• Es erfolgt kein gemeinsamer Gesang der Gottesdienstteilnehmer. 
Orgelbegleitung und Kantorengesang ist unter Beachtung der Hygiene- und 
Abstandregeln, möglich. 

 



• Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihe gereicht, sondern am 
Ausgang links und rechts aufgestellt. 

• Der Friedensgruß erfolgt ohne Körperkontakt. 

• Die Kommunion wird ohne Spendedialog ausgeteilt.  

• Die Mundkommunion muss bis auf weiteres unterbleiben. 

• Zur Kommunion gehen die Gläubigen über den Mittelgang unter 
Einhaltung der Abstandsregel. Nach Empfang der Kommunion gehen die 
Gläubigen über die Außengänge zurück. Bitte die Bodenmarkierungen 
beachten. 

 

 

Allgemeine Hinweise 

• Für Trauerfeiern am Grab bleiben die Anordnungen der örtlichen Behörden                                               
maßgeblich, dies gilt auch für die Zahl der Teilnehmenden.  

• Requien oder Trauergottesdienste können in den Kirchen unter Beachtung der 
gerade genannten Regeln gefeiert werden. 

• Taufen finden nur als Einzeltaufe im Rahmen einer Familie statt.  

• Erstkommunion- und Firmfeiern sollen möglichst in kleinen Gruppen 
stattfinden. Die Zahl der Mitfeiernden sollte auf den engeren Familienkreis 
begrenzt werden und die Feiern möglichst außerhalb der regulären 
Gottesdienste angesetzt werden.  

• Hochzeiten verlangen wegen ihres besonderen, teils mit engerem physischem 
Kontakt verbundenen, liturgischen Charakters eine besonders sorgfältige 
Einhaltung der genannten Regeln und sind im engsten Familienkreis zu feiern. 

• Beichtgespräche unter Einhaltung der genannten Regeln sind nach 
Absprache möglich! – Nicht im Beichtstuhl -  

• Wo immer es möglich ist, ist die Seelsorge an kranken, einsamen oder 
sterbenden Menschen ein vorrangiger Dienst. Dieser kann zu jederzeit 
gespendet werden. Dies gilt auch für die Spendung der Krankenkommunion 
und der Krankensalbung.  


